
Beitragsordnung 
Förderverein INKA - Informationsnetz für Krebspatienten und Angehörige e.V. 
(gültig ab 01.07.2008) 
 
§ 1 Grundlage 

Mitglieder des Fördervereins INKA - Informationsnetz für Krebspatienten und Angehörige e.V. 
zahlen gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung einen jährlichenBeitrag, der von der Mitgliegerversammlung 
festgelegt wird. 
 
§ 2 Höhe des Beitrages 

(1) 
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23: Mai 2008 beträgt der 
Jahresbeitrag ab 01.07.2008 für ordentliche Mitglieder 

 natürliche Personen 12,00 €.  

 natürliche Personen ermäßigt 6,00 €.  

 juristische Personen 100,00 € 

 Fördermitglied mindestens 60€ 

(2) 
Der Mitgliedsbeitrag kann auch durch Sachleistungen erbracht oder durch 
Arbeitsleistung ersetzt werden 

(3) 
Die Fördermitgliedschaft kann auch durch eine entsprechende Sachleistung begründet 
werden. 

(4) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit 

   
 
§ 3 Verfahren und Fälligkeit 

Der Beitrag wird jährlich zum 15. März fällig. Die Zahlung des Beitrages erfolgt im 
Lastschriftverfahren. Auf besonderen Wunsch kann der Beitrag auch per Überweisung gezahlt 
werden.  
 
§ 4 Beitragsermäßigung, Beitragserlass 

Der Beitrag kann durch Vorstandsbeschluss einem Mitglied oder Fördermitglied auf dessen 
schriftlichen Antrag hin erlassen oder ermäßigt werden.  
 
§ 5 Steuerliche Abzugsfähigkeit 

Der Beitrag ist gem. § 10 b EStG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerlich abzugsfähig. 
 


